
ÜBERSICHTSPLAN
AUSZUG AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
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PLANLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1.   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

 
2. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO) 
 
2.1 Industriegebiet nach § 9 BauNVO 

 
3. Maß der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
  
3.1  Nutzungsschablone 
 

1   Art der baulichen Nutzung 2   max. Wandhöhe in m 
3   GRZ Grundflächenzahl   4   GFZ Geschossflächenzahl  
5   Emissionskontingente LEK in dB (A) je m² 

 
4. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 
 
4.1    Baugrenze 
 
5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
5.1    Straßenverkehrsfläche öffentlich (überörtlich/örtlich) 
 
5.2    Fuß- und Radweg 
 
5.3   Multifunktionsstreifen 
 
6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 
6.1    öffentliche Grünfläche 
 
6.2    private Grünfläche 
 
6.3   Straßenbegleitgrün (bestehend) 
 
7. Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flächen für Massnahmen zum Schutz,  
    zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
   (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
7.1   Planung 
 
7.1.1   Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von  
   Natur und Landschaft 
 
7.1.2   Magerwiese/Gehölzsaume 
 
7.1.3  Extensives Grünland 
 
7.1.4  Streuobstwiese 
 
7.1.5  Modellierung mit Gehölzbepflanzung 
 
7.1.6  zu pflanzender Einzelbaum  
 
7.2  Bestand 
 
7.2.1   Magerwiese/Gehölzsaume 
 
7.2.2  Feldgehölz 
 
7.2.3  zu erhaltender Streuobstbaum 

PLANLICHE HINWEISE 
 
8. Sonstige Planzeichen 
 
8.1   Sichtflächen (keine Bepflanzung höher als 80 cm zulässig) 
 
8.2   Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 
9. Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen 
 
9.1   Biotopfläche mit Nummer 
 
9.2   Höhenschichtlinien (Angaben in m üNN) 
 
10. Kartenzeichen für die Bayerischen Flurkarten Grenzpunkte, Grenzen und Beschriftung 
 
10.1   Flurstücksnummer  
 
10.2   Flurstücksgrenze  
 
10.3   bestehende Bebauung 
 
 

Textliche Festsetzungen 
 
 
0.1. INDUSTRIEGEBIET  
 
0.1.1. Art der Baulichen Nutzung (nach §9 BauNVO) 
 
0.1.1.1 Zulässig sind Gewerbetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

 
0.1.1.2 Im Industriegebiet sind unzulässig: 

- Anlagen für sportliche Zwecke 
- Anlagen für kirchliche Zwecke 
- Anlagen für kulturelle Zwecke 
- Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke 
- Vergnügungsstätten (insbesondere Diskotheken und Spielhallen) 
- Müllverbrennungsanlagen 
- Schlächtereien, Krematorien 
- Biogasanlagen bzw. Industriebiogasanlagen 
- Freiflächenphotovoltaikanlagen 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter 

 
0.1.2. Baukörper und bauliche Gestaltung 
 
0.1.2.1 Zur Gestaltung der Wandflächen werden Weißtöne, helle Farbtöne, silber-metallische Oberflächen  

zugelassen, grelle Farbtöne sind unzulässig. Ausnahmsweise sind kleinere untergeordnete Flächen farbig  
zulässig. Die Verwendung von Firmenfarben in der Fassade ist im Rahmen der "Corporate identity" erlaubt. 

 
0.1.2.2 Als Fassadengestaltung sind Glasflächen, Metall- und Holzverkleidung, glatte Putzflächen, glatter Sichtbeton 

und Mauerwerk oder Betonverkleidungen zugelassen, die Verwendung von Waschbeton ist unzulässig. 
 

0.1.2.3 Es sind folgende Dachdeckungen zulässig: 
- Ziegel, Beton oder Ton 
- Alu- oder Zinkblechdeckung und vorpatiniertes Kupfer 
- Begrünte und bekieste Flachdächer 

 
0.1.2.4 Zulässige Dachformen: 

- Flachdach 
- Tonnendach 
- Pultdach bzw. versetztes Pultdach, Zeltdach und Satteldach mit einer Dachneigung bis maximal 30° 

 
Der höchste Punkt des Firstes darf die zulässige Wandhöhe um max. 3,00 m überragen. 
Ausnahmen sind im Einzelfall zulässig 

 
0.1.2.5 Wandhöhe: 

Unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe ist die Oberkante der Erschließungsstraße im Bereich der jeweiligen 
Grundstückszufahrt (gemittelt). Oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe ist die Oberkante der Dachhaut.
 
- bei Pultdächern gilt die niedrigste Wandhöhe 
 
Ausnahmen sind im Einzelfall zulässig 

 
 

0.1.3 Örtliche Bauvorschrift 
 
0.1.3.1 Werbeanlagen müssen mit ihrer Oberkante unterhalb der Traufhöhe bleiben und dürfen eine max. Größe von 

10,00 m² aufweisen (pro Baugrundstück). Im Einzelfall sind Ausnahmen möglich. 
 

0.1.3.2 Werbeanlagen sind mit den Fassaden gestalterisch abzustimmen. 
 

0.1.3.3 Werbepylone über 10,50 m und Fahnenmasten über 10,50 m sind unzulässig. Im Einzelfall sind Ausnahmen 
möglich. 

 
0.1.4 Sichtdreiecke 
 
0.1.4.1 Innerhalb der Sichtdreiecke darf die Sicht ab 0,80 m über Straßenoberkante nicht behindert werden. Es ist 

jedoch eine Anpflanzung von einzeln stehenden, hochstämmigen, in Sichthöhe unbelaubten Bäumen mit ei-
nem Kronenansatz nicht unter 2,50 m (gemessen von fertiger Pflanzstandortoberkante) zulässig. 

 
0.1.5 Einfriedungen 
 
0.1.5.1 Höhe d. Einfriedung: über natürlichem Gelände max. 3,00 m 
 
0.1.5.2 Ausführung:  zulässig sind Maschendrahtzäune und einfache Stahlkonstruktionen in  

grüner oder grauer Farbe mit Hinterpflanzung. 
 

0.1.5.3  Sockel / Mauern:  unzulässig 
 

0.1.6 Stellplätze  
 
0.1.6.1 Für gewerbliche Nutzung gelten grundsätzlich die allgemeinen Richtzahlen der Bekanntmachung des Bayeri-

schen Staatsministeriums des Innern vom 12.02.1978 (MABI. S. 181.) Darüber hinaus muss gewährleistet 
sein, dass die Beschäftigten auf dem firmeneigenen Gelände parken können. Es sind daher mindestens 80% 
der Gesamtbeschäftigtenzahl an Stellplätzen zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen sind im Einzelfall zuläs-
sig. 
Zusätzlich ist ein ausreichender Warteraum für LKW’s im Rahmen des so genannten „just in time“ -
Produktionsverfahren auf dem jeweiligen Werksgelände nachzuweisen. 

 
 
 
 

0.2 GRÜNORDNUNG / AUSGLEICHSFLÄCHEN  
 
0.2.1 Grünflächen öffentlich und privat 

Die Bepflanzung (Gehölze) hat sich an der pot. nat. Vegetation (siehe Artenliste) zu orientieren. Es sind  
autochthone Gehölze zu verwenden. Innerhalb der gebäudenahen Grünflächen sind zudem standortgerechte 
Ziergehölze zulässig. 
 

0.2.2 Ausgleichsflächen 
Für die Ausgleichsflächengestaltung ist eine Umweltbaubegleitung notwendig. 
 

0.2.3 Magerrasen 
Im Bereich der geplanten Magerrasenflächen ist der Oberboden in einer Höhe von 20-40 cm abzutragen und 
durch Mähgutübertragung ein Magerrasen zu entwickeln. 
 

0.2.4 Einzelbäume 
 Gehölzgröße: Sol. mind. 3 x. v.  STU 14-16 m.B. (Baumreihen, Alleen, Multifunktionsstreifen) 
 
0.2.5 Gehölzpflanzung  

Die Gehölzpflanzungen im Bereich der Staatsstraße 2074 sowie zur umgebenden Landschaft sollen als ge-
schlossene, mehrreihige Hecken mit ausgeprägtem Saum ausgebildet werden. Es ist autochthones Pflanz-
und Saatgut zu verwenden: 
Pflanzgröße:  
Baumarten: Hochstamm, Stammbusch 3xv. o.B. STU min. 8-10 (Quercus spec. m.B.) 
Straucharten: Sträucher 2xv. o.B. 60-100 
 

0.2.6 Extensives Grünland 
kräuterreiche Wieseneinsaat mit autochthonem Saatgut, extensive Pflege ohne Düngung. 
 

0.2.7 Magerwiese: 
Ausbildung mit kiesigem, nährstoffarmem Material mit kräuterreicher Magerwieseneinsaat (Heudrusch von 
geeigneten Flächen aus der Umgebung oder autochthones Saaatgut), extensive Pflege ohne Düngung.  
  

0.2.8 Artenliste (Gehölze) 
  

Bäume: 
Acer campestre Feldahorn 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Betula pendula Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Quercus robur Stieleiche 
Salix eleagnos Lavendelweide 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche 
Tilita cordata Winterlinde 
 
Obstbäume, alle Arten, vorzugsweise Hochstämme 
 
Sträucher: 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Corylus avellana Waldhaselnuß 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Myricaria germanica Deutsche Tamariske 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Rosa pimpinellifolia Bibernellrose 
Rosa rubiginosa Weinrose 
Salix caprea Salweide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus Echter Schneeball 
 
Nadelgehölze aller Art, hängende und buntlaubige Arten und Sorten sind im gesamten Gebiet nicht zulässig. 
 
 

 
 

0.2.9 Dachbegrünung 
Die Dachbegrünung von Flachdächern und geneigten Dächern kann zu 25 % als Grünfläche angerechnet 
werden. 

 
0.2.10 Stellplatzbegrünung  

Je 5 Stellplätze ist ein Großbaum zu pflanzen 
 
0.2.11 Freiflächengestaltungsplan 

Zu jedem Bauantrag ist ein Freiflächengestaltungsplan, mindestens im M. 1:200, einzureichen. 
 
0.2.12 Zeitpunkt der Pflanzungen 
 Die Gehölzpflanzungen sind in der darauf folgenden Vegetationsperiode nach Fertigstellung des Gebäudes 

vorzunehmen. 
 
0.2.13 Beläge 
 
 Beläge öffentlich 
 Die zum Parken genutzten Abschnitte des Multifunktionsstreifens und die öffentlichen Parkplätze sind mit 

Rasenpflaster oder als Schotterrasen auszubilden, so weit die geltenden Richtlinien der Wasserwirtschaft 
dem nicht entgegenstehen. 
 

 Beläge privat 
 Stellplätze sind versickerungsfähig auszubilden (z. B. mit Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundener 
Decke, versickerungsfähiges Pflaster), soweit die geltenden Richtlinien der Wasserwirtschaft dem nicht ent-
gegenstehen. 

 
 

 

0.3 IMMISSIONSSCHUTZ (Schallschutz) 
  

Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß der DIN 45691:2006-12 
 
Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen Geräuschemissionen gegliedert. 
Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche Immissionsorte 
im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK 
gemäß DIN 45691:2006-12 weder während der Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 
6:00 Uhr) überschreiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEK: Emissionsbezugsfläche = Baugrenze 
 
Die Einhaltung der zulässigen Emissionskontingente ist gemäß den Vorgaben der DIN 45691:2006-12,  
Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:2006-12,  
Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung. 
 
Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, wenn diese nachweislich 
durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Betriebes/Vorhabens so kompensiert werden, 
dass die für die untersuchten Teilflächen in der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten 
werden. 
 
Die Festsetzung von Emissionskontingenten gilt nicht für Immissionsorte mit der Schutzbedürftigkeit eines 
Gewerbe- oder Industriegebietes. 
 
Zulässigkeit von "Betriebsleiterwohnungen" 
Die Errichtung von Wohnungen von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie von Betriebsinhabern und 
Betriebsleitern wird ausgeschlossen. 

 
0.3.1 Es sind nur Betriebe zulässig, deren mittlere Schallabstrahlung (einschließlich Fahrverkehr auf dem Be-

triebsgrundstück) pro Quadratmeter bebaubarer Grundstücksfläche die noch im Plan festzusetzenden  
immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel nicht überschreiten. Dieser Wert soll in einem 
gesonderten Gutachten ermittelt werden. Die Einhaltung dieser flächenbezogenen Schallleistungspegel ist 
bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen über ein Schallschutzgutachten 
nachzuweisen. Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall mit Zustimmung der zuständigen Immissionsschutz-
behörde möglich.  
Die Berechnung der Orientierungswertanteile erfolgt nach der Richtlinie VDI 2714 "Schallausbreitung im 
Freien" unter alleiniger Berücksichtigung des Abstandsmaßes. Die Rechenvorschriften der VDI 2714 "Schal-
lausbreitung im Freien" sind zu beachten. 

 

Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A) je m²] 

Bauquartier mit Emissionsbezugsfläche SEK LEK,Tag LEK,Nacht 

GI 1a ( SEK +~ 44.760 m²) 65 50 

GI 1b ( SEK +~ 42.815 m²) 64 49 

GI 1a ( SEK +~ 29.310 m²) 69 54 

GI 1a ( SEK +~ 49.530 m²) 69 54 

GI 1a ( SEK +~ 35.155 m²) 68 53 

Textliche Hinweise 
 
 
A NATURSCHUTZ 
Die Mähgutübertragungen durch den Landschaftspflegeverband werden auf den Bereich der beiden neugeschaffenen 
Seigen und auf die „Bahn-Ökokontoflächen“ beschränkt. 
Eine Baufeldfreimachung ist außerhalb der Brutzeit der Feldvögel vom 16. Juni bis 14. Februar möglich. Ggf. sind ent-
sprechende Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen. 
 
B  WASSERWIRTSCHAFT  
Das unverschmutzte Oberflächenwasser von Dachflächen und Parkplätzen, Stellplätzen, Zufahrten, etc., soll so weit wie 
möglich über die belebte Bodenzone versickert werden. Hierzu sollen Geländemulden mit einer Flächengröße von mind. 
300 m² angelegt werden und in ihrer Ausgestaltung zusätzliche Biotopfunktionen übernehmen. Auf das DWA Arbeits-
blatt A 138 wird hingewiesen. Bei Bedarf kann ein Notüberlauf in den Moosgraben vorgesehen werden. 
Die Versickerung von Niederschlagswasser bedarf in Industrieanlagen unabhängig von der Anlagengröße der wasser-
rechtlichen Gestattung der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Dingolfing-Landau. Dies gilt auch für die Einlei-
tung von Niederschlagswasser in den Moosgraben.  
Aufgrund der Lage im Isartal  können zeitweise hohe Grundwasserstände auftreten. Es wird empfohlen, dichte und auf-
triebssichere Wannen zu erstellen.  
Werden wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder verwendet, so ist dies 
anzuzeigen (Art. 37 BayWG). 
 
C  DENKMALSCHUTZ 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Mamming weist darauf hin, dass sich in dem Gebiet oberirdisch nicht mehr 
sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden.  
Im Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal: 
D-2-7341-0026 Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung 
Außerdem liegen weitere Bodendenkmäler in unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet, die sich auf dieses erstrecken 
könnten. 
Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde 
umgehend dem Landratsamt Dingolfing-Landau oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden sind. 
Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG ist zu beachten. 
Es ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfah-
ren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass qualifizier-
te Ersatzmaßnahmen abhängig von Art und Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen 
können und rechtzeitig geplant werden müssen. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu be-
rücksichtigen (u. a. Durchführungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde).  
In Abstimmung mit dem Kreisarchäologen Dr. Ludwig Kreiner sind daher vorab, auf Kosten des Grundstückseigentü-
mers bzw. Erschließungsträgers, mit einem Bagger mit Humusschaufel Sondagestreifen zu öffnen, um Bodeneinblicke 
zu erhalten.  
Im Falle des Zutagekommens von archäologischen Befunden muss evtl. in der gesamten Fläche bzw. in den archäol. 
Konzentrationsarealen großflächig der Humus per Bagger abgetragen werden. Vorher müssen die Befunde tachimet-
risch von einer archäol. Fachfirma aufgemessen und dokumentiert werden und anschließend hat eine Ausgrabung zu 
erfolgen. Die Kosten hierfür trägt der Antragssteller. Vor Beginn der Erdarbeiten muss um eine Ausgrabungserlaubnis 
bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises nachgesucht werden. 
 

D  ENERGIEVERSORGUNG  
So weit Baum- und Strauchpflanzungen in einer Abstandzone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln erfolgen, sind im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.  
Das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen", herausgegeben von der For-
schungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, ist zu beachten.  
Der Leistungsbedarf, für die ansiedelnden Betriebe, muss rechtzeitig, vor Beginn der Planungsarbeiten, bekannt gege-
ben werden. Eine eventuell notwendige Trafostationsstandort ist im Einvernehmen mit der Bayernwerk AG festzulegen. 
Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude sind Niederspannungserdkabel und Verteilerschränke erforderlich. Für die 
Unterbringung dieser Anlagen und Leitungen in den öffentlichen Flächen ist die Richtlinie für die Planung der DIN 1998 
zu beachten. 
Im gesamten Planungsbereich sind bereits 20 kV-Mittelspannungs-, 0,4-kV-Niederspannungs- und Straßenbeleuch-
tungserdkabel verlegt. Es ist deshalb erforderlich, dass vor Beginn von Erdarbeiten eine Planauskunft über unterirdische 
Anlagen unter Tel. 0871 96639 338, eingeholt wird. 
Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.  
Der Beginn aller Baumaßnahmen, dazu gehört auch das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, ist dem zuständigen 
Energieversorgungsunternehmen zu melden.  
 
E  BRANDSCHUTZ 
1.) Die nachstehenden Hinweise zeigen die für die Planung bedeutsamen Maßnahmen des abwehrenden Brand-
schutzes (Durchführung wirksamer Löschmaßnahmen und Rettung von Personen) auf, die als Voraussetzungen für ei-
ne Zustimmung zu Bauanträgen zu berücksichtigen sind. Sie greifen einer Stellungnahme zu den einzelnen Bauvorhaben 
nicht vor.  
2.) Die Forderungen betreffen nur den abwehrenden Brandschutz. Für den baulichen Brandschutz sind die Bestim-
mungen der BayBO Art. 15 zu beachten.  
3.) Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte, öffentliche Straßen und Wege erreichbar sein. Siehe hierzu Richt-
linien über „Flächen für die Feuerwehr“ in der aktuellen Fassung. 
Die Aufstellflächen für die Feuerwehr sind nach dem Merkblatt für die Feuerwehr zu berücksichtigen.  
Freistehende sowie aneinandergebaute Industriebauten mit einer Grundfläche von insgesamt mehr als 5000 m² müssen 
eine für Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Umfahrt haben. Die Umfahrten müssen die Anforderungen an „Flächen für die 
Feuerwehr“ erfüllen. 
Die für die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen sowie die Umfahrten 
sind ständig frei zu halten. 
4.) Für das Plangebiet ist die Grundversorgung an Löschwasser sicherzustellen. Die geforderte Löschwassermenge 
muss über einen Zeitraum von 2 Stunden mit einem Entnahmedruck am Hydranten von mind. 1,5 bar zur Verfügung 
gestellt werden. Die Wasserversorgung, sprich die Wasserleitung ist mindestens so auszulegen, dass bei Industriege-
bieten für die jeweiligen Objekte bei gleichzeitiger Benutzung von 2 nächstgelegenen Hydranten zum jeweiligen Objekt 
ein Fördersystem von mind. 3200 l/min über 2 Stunden bei einer Förderhöhe von 4 bar erreicht wird. (s. Arbeitsblatt W 
405 DVGW, Tabelle 1.). Die Hydrantenleitungen sind als Ringleitungen auszubauen. Der Abstand der Hydranten unterei-
nander soll nicht größer als 150 m sein. Hydranten müssen außerhalb des Trümmerschattens am Fahrbahnrand einge-
baut werden. Überflurhydranten sind den Unterflurhydranten vorzuziehen.  
Die erste Wasserentnahmestelle darf nicht weiter wie 100 m vom Objekt entfernt sein.  
Wo die geforderte Leistung der Wasserleitung nicht erreicht werden kann und in einem Umkreis von 300 m keine aus-
reichende unabhängige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, sind Löschwasserbehälter nach DIN 14230 mit 
mind. 200 m³ bis 300 m³ Wasserinhalt zu erstellen.  
Wo die notwendige Löschwassermenge über die Wasserversorgungsleitung nicht verfügbar ist, können unterirdische 
Löschwasserbehälter, Löschwasserbrunnen errichtet werden. Diese müssen aber den geltenden DIN-Normen entspre-
chen und der Standort ist mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. 
5.) Bei Sonderobjekten kann für den Objektschutz die benötigte Löschwassermenge noch höher angesetzt werden. 
Dies wird zur Planung für das jeweilige Objekt festgelegt. 
Dies sind Auflagen für den Bauherrn, die dann bei der Genehmigung zum Bauplan zu berücksichtigen sind.  
6.) Die Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen müssen den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker entsprechen. VDE 0132 ist zu beachten.  
7.) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen di Oberkante der 
Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen 
nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Hubrettungsfahrzeuge verfügt. 
 
F  DEUTSCHE BAHN 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind 
seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.  
Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und der-
gleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Eben-
so sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausge-
schlossen. 
 In unmittelbarer Nähe von elektrifizierten Bahnstrecken oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monito-
ren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es 
obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausge-
henden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeigne-
te Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die Gleisanla-
gen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen Rückschritt u. a. ständig zu gewährleisten. Der 
Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden An-
pflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese 
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die 
Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Es wird darum geben, entsprechende 
Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahnnähe von vornherein auszuschließen.  
Nach § 4 Nr. 3 BNatSchG ist auf Flächen, die ausschließlich über überwiegend Zwecken u. a. des öffentlichen Verkehrs 
als wichtige öffentliche Verkehrswege dienen, deren bestimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Demgemäß dür-
fen wichtige Verkehrswege (Bahnanlagen) in ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt werden. 
In entsprechenden Fällen müssen daher in Verordnungen hinsichtlich planfestgestellter Bahnanlagen von vornherein 
Ausnahmeregelungen getroffen werden. Grundsätzlich ist von einer Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet und Bio-
topen auf planfestgestellten Bahnanlagen (Bahndämme, Bahngräben etc.) abzusehen. 

Bei Maßnahmen an Gewässern ist zu beachten, dass die vorgegebenen Vorflutverhältnisse der Bahnkörper-
Entwässerungsanlagen (Durchlässe, Gräben usw.) nicht beeinträchtigt werden dürfen. Den Bahndurchlässen und dem 
Bahnkörper darf von geplanten Baugebieten nicht mehr Oberflächenwasser als bisher zugeführt werden. Die Entwässe-
rung des Bahnkörpers muss weiterhin jederzeit gewährleistet sein. 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem Unterhalt, im Zu-
sammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen 
im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
Bahneigener Grundbesitz ist innerhalb des Geltungsbereiches der Bauleitplanung nicht vorhanden. 
Die geplanten externen Ausgleichsflächen auf den Flurstücken 1981 und 2047 jeweils der Gemarkung Mamming betref-
fen einen Kaufgegenstand, der durch die DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen an die 
Gemeinde verkauft wurde. Auf den Kaufvertrag vom 13.05.2015 (URNr. 0543 S/2015) und den Kaufvertrag vom 
21.12.2015 (URNr. 1711 S/2015) und die dort geregelten Rechte wird verwiesen. Sämtliche mit dem Kaufvertrag über-
nommenen Verpflichtungen und Verzichte – auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind, sind vollumfänglich zu be-
rücksichtigen. 
Veränderungen und Maßnahmen an Dienstbarkeitsanlagen der DB AG dürfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbar-
keitsberechtigten der DB AG erfolgen. 
Bei den Flurstücken 1981 und 2047 handelt es sich um planfestgestellte Bahnanlagen (Betriebsanlagen der Eisenbahn) 
gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für die Rechtslage seit dem 01.04.1994. Erst durch die Freistellung 
von Bahnbetriebszwecken endet die Eigenschaft als Betriebsanlage einer Eisenbahn mit der Folge, dass die Fläche aus 
dem eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg (§ 38 BauGB i. V. m. § 18 AEG) entlassen wird. Nach unserer Kenntnis 
besteht für diese Flurstücke derzeit keine Freistellung von Bahnbetriebszwecken, gemäß § 23 AEG durch das Eisen-
bahnbundesamt (EBA). 
Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die Einholung und Ein-
haltung dieser Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Vor Bauarbeiten in Bahn-
nähe sollte deshalb grundsätzlich eine Stellungnahme der DG AG (Eingangsstelle: DB Immobilien) eingeholt werden. Für 
den vorliegenden Bebauungsplan wird empfohlen, das Genehmigungsfreistellungsverfahren für Bauten im Einflussbe-
reich der Bahn auszuschließen. 
Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der Technik un-
ter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und einschlägigen Regelwerke zu erfol-
gen. 
Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet werden. 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten (z. B. (Mobil-)Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der 
Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhal-
tung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten 
sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB Netz AG eine 
schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4-8 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu 
beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z. B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leucht-
werbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen 
von Signalbildern nicht vorkommen. 
Für Schäden, die der DB AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Bauherr im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften und gegebenenfalls in vollem Umfang. 
Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o. Ä.), Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen, Wasser-
leitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB 
AG, DB Immobilien, Leitungskreuzungen, Barthstraße 12, 80339 München, zu stellen. 
Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns 
weitere Bedingungen und Auflagen vor. 
Für Rückfragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend bitten wir Sie, sich an den Mitar-
beiter des Kompetenzteams Baurecht, Frau Bücherl, zu wenden. 

G  IMMISSIONSSCHUTZ 
In zukünftigen Genehmigungsverfahren ist nach vorheriger Rücksprache und Klärung der Emissionsrelevanz mit dem 
Sachgebiet Immissionsschutz im Landratsamt Dingolfing-Landau gegebenenfalls der Nachweis der Einhaltung des je-
weils zulässigen Emissionskontingentes zu erbringen.  
Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die 
zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch die bestehenden und/oder geplanten Anlagen mit den als 
zulässig festgesetzten Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den maßgeblichen Immissionsorten ein-
hergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der 
Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallausbreitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus 
Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend 
den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu ermitteln und vergleichend 
mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen 
Teilfläche der Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006-12 errechnen. 
Bei Anlagen oder Betrieben, die kein relevantes Lärmpotential besitzen (z. B. Büronutzungen), kann nach Rücksprache 
mit dem Sachgebiet Immissionsschutz des Landratsamtes Dingolfing-Landau von der Vorlage eines schalltechnischen 
Gutachtens abgesehen werden. 

 
H  AUTOBAHN 
Sind für das Planungsgebiet Lärmmaßnahmen erforderlich, so können diesbezüglich keinerlei Ersatzansprüche oder 
sonstige Forderungen gegenüber der Bundesrepublik, dem Freistaat Bayern oder deren Bediensteten geltend gemacht 
werden. 
Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 StVO ist Werbung außerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn dadurch die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährdet ist. Dieses Werbeverbot gilt grundsätzlich immer, unabhängig in welcher 
Entfernung der Autobahn die Werbeanlage errichtet wird. 
Ausnahmen vom Werbeverbot können nach § 46 Abs. 2 StVO im Einzelfall erteilt werden, wenn die Errichtung der Wer-
beanlage mit den öffentlichen Belangen gehört u. a. die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 
Die Werbung muss, wenn sie im Einzelfall genehmigt werden kann, so gestaltet sein, dass sie die Kriterien der bundes-
weit geltenden „Richtlinien zur Werbung an (Bundes-) Autobahnen aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher Sicht“ 
erfüllt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass § 33 Abs. 1 Satz 3 StVO geltendes Recht ist und seit 01.01.1999 die Erstzuständig-
keit für die Beurteilung von Werbeanlagen bei der Straßenbaubehörde liegt. Die Straßenbaubehörde entscheidet feder-
führend, wann eine verkehrsgefährdende Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Erteilung der erforderlichen 
Genehmigung sind daher der ABDS Dienststelle Regensburg hinreichend geeignete Unterlagen vorzulegen. 
 
I  TELEKOMMUNIKATION 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom Deutschland GmbH.  
Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittelbarer Nähe unserer Anlagen ist es erforderlich, dass sich die Bauausführenden 
vorher vom zuständigen Ressort, Fax. 0391-580213737, E-Mail. planauskunft.sued@telekom.de in die genaue Lage 
dieser Anlagen einweisen lassen. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen 
beim zuständigen Ressort, PTI 12, Bajuwarenstr. 4, 93053 Regensburg, Tel. 0800 3309747, so früh wie möglich, min-
destens jedoch drei Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
 J  Erdgas-Hochdruckleitungen 
Das ausgewiesene Gebiet wird durch eine Erdgas-Hochdruckleitung HD 0801 mit Begleitkabel gekreuzt. Eine Gefähr-
dung dieser Anlage muss unbedingt vermieden werden.  
Für Anlagen der öffentlichen Gasversorgung sind das Energiewirtschaftsgesetz, die Gashochdruckverordnung (GasHL-
VO) und das DVGW-Regelwerk zu beachten. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie. 
 
Situation der ESB-Erdgashochdruckleitung HD 0801: 
- Nach DWGW-Arbeitsblatt G 463 ist im Grundbuch ein Schutzstreifen von 6 m Breite, je 3 m links und rechts der Lei-

tung, eingetragen und gesichert. 
- Die Prüfung und Freigabe der Leitung erfolgt durch einen TÜV-Sachverständigen. 
- Die Leitung wird entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/I kontrolliert. 
- Der Schutzstreifen muss zu jeder Zeit frei zugänglich sein! 
 
Aus vorstehenden Gründen, die in Übereinstimmung mit dem DVGW-Regelwerk stehen, wird auf die wichtigsten Forde-
rungen hingewiesen: 
 
-  Tiefbauarbeiten im Schutzstreifen der Erdgas-Hochdruck-Leitung sind unzulässig! 
-  In dem Schutzstreifen sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand der Anlage gefährden oder den Betrieb, 

Wartung und Unterhalt beeinträchtigen könnten.  
-  Solarkollektoren dürfen nicht in den Schutzstreifen ragen. 
 
-  Die Anlage von Zäunen, Absperrungen oder Ähnlichem, sowie der Bau von Parkplätzen, kreuzenden Straßen, Wege,  

Ver- u. Entsorgungseinrichtungen etc. ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung und bei Beachtung unserer Auf-
lagen möglich. 

-  Bei Kreuzungen mit Leitungen, Kabeln o. ä. sind ausreichende Sicherheitsabstände einzuhalten. 
-  Der Einsatz von Maschinen im Schutzstreifen ist nur nach vorheriger Absprache mit der Energie Südbayern GmbH  

gestattet. 
-  In Bezug auf die Baugrenze evtl. genehmigungsrechtlich untergeordneter Gebäudeteile wie Lichtschächten,  

Außentreppen, Fundamente etc. sind im Schutzstreifen nicht zulässig! 
-  Der anstehende Boden im Bereich des Schutzstreifens darf nicht angeschnitten und das Geländeniveau über der  

Erdgas-Hochdruck-Leitung ist nicht zulässig! 
-  Bei der kurzzeitigen Lagerung von Gegenständen im Schutzstreifen darf es zu keiner Setzung des Bodens aufgrund zu 

hoher Bodenauflagekräfte durch das Lagergut bzw. dessen Transport kommen.  
-  Aufgrund der Gefährdung durch Rutschungen bei Baugrube, sollte der Abstand zwischen Baugrenze und  

Schutzstreifen 5-10 m betragen! 
-  Der Schutzstreifen muss zu jeder Zeit frei zugänglich sein! 
 
Außerdem befinden sich in diesem Bereich Versorgungsleitungen der Energienetze Bayern/ESB. Eine Versorgung mit 
Erdgas durch die Energienetze Bayern / ESB ist bei einer positiven Wirtschaftlichkeit und mit Abschluss einer Erschlie-
ßungsvereinbarung zwischen Erschließungsträger und Versorgungsunternehmen möglich. 
 
Des Weiteren befinden sich auch noch private Erdgasleitungen auf der Trasse. 
 
Müssen im Zuge der Baumaßnahmen Anlagenteile der Energie Südbayern GmbH umgelegt oder verändert werden, so 
trägt der Verursacher die Kosten. 
 
Frühzeitig vor Beginn der Bauarbeiten muss mit der Energie Südbayern GmbH ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden. 
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TEILAUFHEBUNGSPLAN

STAND 19.12.2023

10.4                  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Teilaufhebungsplans vom 19.12.2023

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Die Gemeinde Mamming hat in der Sitzung vom 20.12.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 

Teilaufhebungsplanes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Mammingerschwaigen“ 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.01.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung 

für den Vorentwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 
Mammingerschwaigen“ in der Fassung vom 20.12.2022 hat in der Zeit vom 18.01.2023 bis 20.02.2023
stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

für den Vorentwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 
Mammingerschwaigen“ in der Fassung vom 20.12.2022 hat in der Zeit vom 18.01.2023 bis 20.02.2023
stattgefunden. 

 
4. Zu dem Entwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 

Mammingerschwaigen“ in der Fassung vom 25.07.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.10.2023 bis 13.11.2023 beteiligt. 

 
5. Der Entwurf des Teilaufhebungsplanes zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 

Mammingerschwaigen“ in der Fassung vom 25.07.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 12.10.2023  bis 13.11.2023 öffentlich ausgelegt. 

 
6. Die Gemeinde Mamming hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2023 den Teilaufhebungsplan zur 

2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Mammingerschwaigen“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in 
der Fassung vom 19.12.2023 als Satzung beschlossen. 
 
........................................, den .................... 
Gemeinde Mamming 
          (Siegel) 
 
.................................................................... 
Irmgard Eberl, 1. Bürgermeisterin 

 

7. Ausgefertigt 
 
........................................, den .................... 
Gemeinde Mamming 
          (Siegel) 
 
.................................................................... 
Irmgard Eberl, 1. Bürgermeisterin 

 
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Teilaufhebungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 

Mammingerschwaigen“ wurde am …………… gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Teilaufhebungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 
Mammingerschwaigen“ ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
 
........................................, den .................... 
Gemeinde Mamming 
          (Siegel) 
 
.................................................................... 
Irmgard Eberl, 1. Bürgermeisterin 




